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Ersatzbaustoffverordnung (EBV) –
Auswirkungen auf den Leitungsbau

Im Rahmen der Neufassung der Bundes-
Boden schutz- und Altlastenverordnung und 
zur Änderung der Deponie- und Gewerbe-
abfallverordnung trat als Teil der Mantel ver-
ordnung am 01.08.2023 die Ersatzbaustoff-
verordnung in Kraft.

Dieser Infopoint komprimiert die Infor ma tio-
nen der Ersatzbaustoffverordnung (im 
Wei    teren als EBV bezeichnet) auf eine  
knappe verständliche Form und gibt nur die 
für den Leitungsbau wesentlichen Punkte und 
Aspekte wieder.

Definition
Die EBV regelt die Herstellung und Verwen-
dung von mineralischen Ersatzbaustoffen in 
technischen Bauwerken bundeseinheitlich 
(siehe Abbildung 1). Ersatzbaustoffe sind zum 
Bei spiel Recyclingbaustoffe. Die EBV ist Teil der 
Mantelverordnung, mit der bundeseinheit-
liche und rechtsverbindliche Anforde rungen 
an den Schutz von Boden und Grund wasser 
festgelegt werden. Zugleich sollen mit der  
EBV die Ziele der Kreislaufwirtschaft ge fördert 
und die Akzeptanz für den Einsatz von Ersatz-
baustof fen verbessert werden.

Ziel
Die Verordnung hat vorrangig den Schutz von 
Mensch und Umwelt vor Schadstoffen zum 
Ziel,  insbesondere aber von Böden und Grund-
wasser bei der Verwendung mineralischer 
Ersatzbaustoffe (im Weiteren als MEB be
zeichnet). Gleichzeitig soll im Sinne der Kreis-
laufwirt schaft die Inanspruchnahme na  tür-
licher Res sourcen vermieden werden, in dem 
möglichst hohe Verwertungsquoten für mi - 
neralische Abfälle erreicht werden.

Geltungsbereich
Die EBV gilt für: 
Prinzipiell gilt die EBV für den Einbau von MEB 
in technische Bauwerke. Eine Baugrube oder 
ein Leitungsgraben ist dabei per Definition 
ein technisches Bauwerk. 

Zu technischen Bauwerken 
gehören darüber hinaus: 
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Er stellt eine branchenspezifische Informa-
tionsquelle dar, die die Schlüsselaspekte der 
EBV beleuchtet und Umsetzungsmöglich-
keiten als Basis für eine erforderliche anwen-
dungsspezifische Vertiefung aufzeigen soll.
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Eine Baugrube oder ein Rohr
graben ist dabei per Definition 
ein technisches Bau werk. 

DirekteinbauAufbereitungEntsorgung

• Straßen
• Wege
• Parkplätze
• Baustraßen
• Schienenverkehrswege
• Lager-, Stell- und sonstige  

befestigte Flächen
• Hinterfüllungen 
• Erdbaumaßnahmen (z. B. Lärm-  

und Sichtschutzwände)
• Aufschüttungen zur Stabilisierung  

von Böschungen und Bermen

 

Die EBV gilt nicht für:
• durchwurzelbare Bodenschichten  

(siehe Abbildung 2)
• Bodenschätze
• Bergbau
• Gewässer
• Asphalt
• Deponieersatzbaustoffe
• Deichbau 
• Versatzverordnung

Ersatzbaustoffverordnung

Abbildung 1: Einordnung der Ersatzbaustoffverordnung
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Abbildung 2: Aufbau von Bodenschichten aus Sicht der 
Bodenkunde und der Bauwirtschaft
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Anwendung für den Leitungsbau Hinweis: Dabei  ist  zu beachten, dass  
sich das Untersuchungs ver fahren gemäß 
LAGA M 20 und EBV grundsätzlich unter
scheiden und die Untersuchung nach EBV 
einen zeitlichen Mehr     aufwand erfordern 
kann.

Baumaßnahmen im erdverlegten Leitungs -
bau sind in der Regel vom Firmensitz räum -
lich ge  trennt. Sie können häufig wechseln 
(bspw. Hausanschlussarbeiten im Rahmen  
von Jah res     verträgen), eine größere räumliche 
Aus  deh    nung besitzen und von kürzerer oder 
längerer Dauer sein.

Das bei der Erstellung von Baugruben und 
gräben anfallende Baggergut oder Bo 
den   material wird dabei nicht zwangsläu
fig zu einem MEB.

Dies geschieht erst, wenn dieses die Baustelle 
(den im Baustelleneinrichtungsplan definier-
ten Bereich der Bereitstellungsfläche) verlässt 
und in ein anderes technisches Bauwerk ein-
gebaut oder verwertet wird. Es ist daher sinn-
voll und zwingend erforderlich, für jeden 
Auf trag einen Baustellenein  rich tungs plan 
zu erstellen und dem Auf trag geber diesen 
für die Bauakte zu übergeben. In diesen Bau-
stelleneinrichtungsplan ist die Bau stelle (tech-
nische(s) Bauwerk(e)) sowie eine dafür vor  ge-
sehene Baustellenein rich tungs- beziehungs-
weise Bereit stellungsfläche für das bei den 
Tief bau ar beiten anfallende Bodenma terial 

einzuzeichnen und dessen Gültig keits dauer 
anzugeben.

Boden, der innerhalb dieses Baustellen ein  -
rich tungsplans verbleibt (auch bei Zwischen  -
la ge rung neben dem Rohrgraben), ist kein Er -
satz baustoff. Es sind jedoch weiterhin die Be -
stimmungen für die Lagerung von gefähr-
lichem Abfall anzuwenden, sofern der Boden 
auffällig ist.

Erst wenn das Bodenmaterial den ausgewiese-
nen Bereich des Baustelleneinrichtungsplans 
verlässt, wird dieses zum Abfall. Das heißt je-
doch wiederum nicht zwangsläufig, dass die 
EBV greift.

Bis zum 1. August 2031 (§ 28 BBodSchV) sind 
viele Entsorgungsbetriebe und Deponien 
nach Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Ab -
fall (LAGA)  zertifiziert und nehmen minerali-
sche Abfälle nach LAGA M 20 an, zu erfragen 
beim örtlichen Entsorger. Zu entsorgender 
Boden wird daher noch bis zum Jahr 2031 von 
vielen Annahmestellen nach den bisherigen 
Verordnungen und Bestimmungen der LAGA 
M 20 angenommen. 

Einsatz von Ersatzbaustoffen gemäß EBV
Muss ein MEB eingebracht werden, so richtet 
sich dessen Einbaumöglichkeit in ein techni-
sches Bauwerk nach § 2 (3) Anlage 2 „Einsatz-
möglichkeiten von mineralischen Ersatzbau-
stoffen in technischen Bauwerken“ oder An -
lage 3 „Einsatzmöglichkeiten von minerali-
schen Ersatzbaustoffen in spezifischen Bahn-
bauweisen“ der EBV. Die Abschätzung/Wer-
tung der zulässigen Verwendungsmöglichkeit 
ist komplex und von Fall zu Fall  zu entscheiden.

Kurz zusammengefasst richtet sich der Einbau 
von MEB nach dem Belastungsgrad des Er -
satzbaustoffes und dem Abstand zum höchs-
ten Grundwasserstand sowie der Einbauweise 
(Anwendungsfall, zum Beispiel Verfüllzone, 
Wasserdurchlässigkeit der Oberfläche, Boden-
art). Im erdverlegten Leitungsbau übliche 
Boden- beziehungsweise Recyclingmateri-
alien können Tabelle 1 entnommen werden.

Alle Einbaumöglichkeiten 
sind in Anlage 2 der EBV  
aufgeführt.

Einzusehen unter:
https://rb.gy/8gqet8

Eine Baumaßnahme außerhalb von Wasser
schutzgebieten wird bei einer grundwasser-
freien Sickerstrecke mit einem Abstand der 
Einbauzone des MEB zum höchsten Grund-
wasserstand (GWmax) von mehr als 1,50 Metern 
als günstiger Fall bezeichnet. Er bietet die 
meisten Einsatzmöglichkeiten für MEB, siehe 
Abbil dung 3. In diesem Fall können je nach 
Ein bauweise Boden- und Recyclingmaterialien 
der Material klassen laut Tabelle 2 eingesetzt 
werden. Bei einem Abstand der Einbauzone 
des MEB zu GWmax von höchstens 1,50 Metern 
liegt dagegen ein ungünstiger Fall für die 
Konfiguration der Grundwasserdeckschicht 
vor. Hier können die ebenfalls in Tabelle 2 auf-
geführten MEB eingebaut werden. 

Der Einsatz von MEB innerhalb von Was  ser
schutzgebieten (WSG) ist je nach Schutz 
zone ausgeschlossen (WSG Zone I) oder 
stark eingeschränkt (siehe Tabelle 3). 

Alle zulässigen Einbaumöglichkeiten für MEB 
sind in der EBV beschrieben. Einen Überblick 
über die für den Leitungsbau wichtigsten 
Einbauweisen und Anwendungsmöglichkei-
ten gibt Tabelle 4.

Auf der Bereitstellungsfläche lagerndes un - 
auffälliges Material kann innerhalb des ausge-
wiesenen Baustelleneinrichtungsplans wieder 
eingebaut werden und ist, da es die Baustelle 
nicht verlassen hat, kein MEB.

Auch durch Sieben oder Sortieren auf der  
Bau stelle zum Wiedereinbau vorgesehener 
Boden ist nicht in seiner chemischen Zusam-
men setzung verändert und kann wieder ein-
gebaut werden. Dieser wird dadurch nicht 
zum MEB.

Auch der Einsatz von unbelastetem Natursand, 
Naturboden und Naturschotter (Analyse vom 
Lieferanten erforderlich) fällt nicht unter die 
EBV, da diese keine MEB, sondern Natur bau-
stoffe sind.

© Freepik
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Was darf ich wo einbauen
Baustoffe
Die EBV betrachtet den Einbau einer Vielzahl 
von MEB. Da im Leitungsbau in der Regel kein 
Einbau von Baggergut, Schmelz kammer gra-
nulat, Hochofenschlacken, Gleisschotter oder 
Ähnliches  erfolgt, wird zur Vereinfachung der 
Übersicht nicht auf diese Materialien einge-
gangen. Sollen vorgenannte Baustoffe einge-
baut werden, ist im Einzelfall deren Einsatz-
möglichkeit nach EBV zu prüfen und darüber 
zu entscheiden.

Für den Leitungsbau finden in der Regel fol - 
gen  de Boden-/Recycling ma teria lien als MEB 
(siehe Tabelle 1) Verwen dung. Fallweise ist die 
Verwendung von MEB in allen Leitungszonen 
möglich.

Materialklasse Charakterisierung Einsatzmöglichkeit
(a): siehe Tabellen 2 und 3

BM-0 Bodenmaterial mit nur geringen oder 
keinen Schadstoffgehalten 

uneingeschränkt einsetzbar
(außer in WSG I/HSG I)

BM-0* Bodenmaterial mit geringfügig höheren 
Schadstoffgehalten

Einsatz unter bestimmten 
Bedingungen erlaubt (a)

BM 
F 1 bis 3

Bodenmaterial mit Schadstoffgehalten 
von 1 nach 3 steigend
Boden mit Fremdbeimengungen bis 50 % 
Vol., z. B. Beimengung von RC-Material o. Ä.

Einsatz unter bestimmten 
Bedingungen erlaubt (a)

RC-1 bis 3 Recyclingmaterial Einsatz unter bestimmten 
Bedingungen erlaubt (a)

Tabelle 1: Materialklassen gemäß EBV für im erdverlegten Leitungsbau übliche Boden bzw. Recyclingmaterialien 

Mineralischer Ersatzbausto�  (MEB) Mineralischer Ersatzbausto�  (MEB) 

UK MEB

≥ 0,60–1,50 ma)

≥ 1,00–1,50 mb)

Ungünstiger Fall:      
GOK

UK MEB

Sand oder Lehm,
Schlu�, Ton

> 1,00 m 

Sicherheits-
zuschlag 0,50 m

Sand oder Lehm,
Schlu�, Ton

≥ 0,10 m bis 1,00 m 

Sicherheits-
zuschlag 0,50 m

grundwasserfreie
Sickerstrecke inkl. 
Sicherheitszuschlag 

grundwasserfreie
Sickerstrecke inkl. 
Sicherheitszuschlag 

höchster zu
erwartender
Grund- 
wasserstand
(GWmax.) 

a) für RC-1, BM-0*, BM-F0*, BM-F1, BG-0*, BG-F0*, BG-F1, GS-0, GS-1, SWS-1, CUM-1, HOS-1, HS, SKG
b) alle anderen MEB

Grundwasser

>1,50 m 

Günstiger Fall:    

Abbildung 3: Günstiger und ungünstiger Fall für den Einbau von MEB unterscheiden sich durch den Abstand 
zum höchsten Grundwasserstand
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Die EBV unterscheidet grundsätzlich nach 
günstigen und un günstigen Fällen eines 
MEB in Ab   häng igkeit vom Abstand der Ein
bau schicht zum maximalen Grund  wasser
stand, siehe Ab  bil dung 3.

Hierdurch soll gewährleistet werden, dass et -
waige Schadstoffe in der grundwasser frei   en 
Sickerstrecke aus dem MEB ausgewaschen 
beziehungsweise gefiltert werden können. 
Aus diesem Grund sind im Bereich von gebun-
denen, wasserundurchlässigen Oberflächen 
die meisten Einbauweisen realisierbar, da die 
Oberfläche versiegelt ist und die genannte 
Aus   waschung minimiert wird.

Kiesböden, bestehend aus reinem Kies oder 
Gemische aus Kies mit Schluff oder Kies mit 
Ton im Bereich der grundwasserfreien Sicker-
strecke lassen keinen Einbau von MEB zu, da 
diese Bodenarten keine ausreichende Fil ter-
wirkung aufweisen. 

Weiterhin unterscheidet die EBV den Einbau 
von mineralischen Ersatzbaustoffen außerhalb 
und innerhalb von Wasserschutzzonen/Was-
servorranggebieten (siehe Tabellen 2 und 3).Baugrabenverfüllung mit Bodenmaterial von der Bereitstellungsfläche (Foto: rbv)

Revision 1

Einbauweisen
Die EBV betrachtet verschiedene Einbauwei-
sen für MEB. Hier soll beispielhaft auf die im 
Leit ungsbau gängigen Varianten in Straßen, in 
Geh  wegen, in Pflasterflächen mit Schotter-
unterbau oder in nicht hydraulisch gebunde-
nen Oberflächen eingegangen werden (siehe 
Tabelle 4).
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Verwendung von Bodenmaterial im Einklang mit der EBV

Abbildung 4: Prozessschaubild zur Verwendung von Bodenmaterial im Einklang mit der EBV

ENDE
Maßnahmen 

EBV oder LAGA 
erforderlich ENDE

ENDEVerbringung zu anderer
Bereitstellungsfläche

Analyse und 
ggf. weitere Maß nahmen 
gemäß EBV erforderlich

Einbau nicht am
Entstehungsort, z. B.
auf fremder Baustelle

technisch 
einbaufähig? *3

START Baustelle *1

Sensorik und
Geruch/Aussehen

i. O.

Bodenaushub Bau-
grundgutachten beachten *2

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

JA

JA

JA

JA

Bedarf zus. Material *5

Abfuhr 
notwendig  

Abfuhr 
notwendig  

Zuführung Deponie, 
Analyse LAGA M 20 

oder EBV *4  

Boden auf Bereit-
stellungs  fläche legen

Bodeneinbau 
am Ent stehungs standort *3

Bodenver  wen-
dung möglich

überschüssiger 
Boden?

Die prinzipielle Vorgehensweise zur Ver wen-
dung des bei einer Leitungsbaustelle anfallen-
den Bodenmaterials im Einklang mit der EBV 
kann diesem Prozessschaubild entnommen 
werden.

Es zeigt beginnend mit dem Start der Baustelle 
die wesentlichen Folge-, Entscheidungs- und 
Prüfschritte für den Umgang mit dem Boden-
material. Dabei werden so wohl Aushub als 
auch (Wieder-)Einbau und Grund wasser schutz 
berücksichtigt.

Wichtig ist hierfür die Berücksichtigung 
der in den Fußnoten angegebenen Infor
mationen!
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ENDE
Maßnahmen EBV oder 

LAGA erforderlich

ENDE
Maßnahmen EBV oder 

LAGA erforderlich

Zuführung
Deponie, Analyse

LAGA M 20 oder EBV *4

Prüfung WSG-Zone *7

Lieferung und Einbau
Naturbaustoff,

Nachweise/
Liefer scheine *6

alle MEB möglich,
Auswahl nach Einbau -

weisen der EBV

Einbau MEB stark einge-
schränkt möglich, Auswahl 
nach Einbauweisen der EBV

Einbau,
Dokumentation nach EBV

Einbau,
Dokumentation nach EBV
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*1 BE-Plan erstellen und Bereitstellungsfläche 
ausweisen

*2 liegt ein Baugrundgutachten vor und bein-
haltet dieses eine Analyse, dann ist es hinzu-
zuziehen

*3 Voraussetzung für den Wiedereinbau

*4 Annahme- und Abfuhrkriterien der Deponie oder 
des Recyclinghofes sind zu beachten

*5 zum Beispiel Sand für die Leitungszone

*6 Naturbaustoff besteht aus natürlich vorkommen-
den Rohmaterialien ohne die Zu  gabe von indust-
riellen Stoffen (Beispiel: Sand aus der Kies grube)

*7 siehe Hinweise Tabellen 2 und 3.
 Zudem sind hier die spezifischen örtlichen und 

länderrechtlichen Vorgaben hinzuzuziehen

*8 siehe Hinweise Abbildung 3

*9 beim Einsatz von Naturbaustoffen nicht im 
Geltungsbereich der EBV

ENDE *9

Naturbaustoff

Recycling

günstig

ungünstig

neuer Baustoff

Eigenschaft 
GW-Deckschicht

prüfen *8
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Außerhalb von Wasserschutzgebieten
Einbau nachfolgender MEB möglich, sofern ein zulässiger Belastungsgrad nach EBV ermittelt wurde:

Abstand zu GWmax./
Oberflächen

Gebundene Deck schichten 
Bitumen/Beton 

(wasserundurchlässig)
Einbauweise 4 Anlage 2 EBV

Plattenbeläge
(teilweise wasserdurchlässig)
Einbauweise 14 Anlage 2 EBV

Pflasterflächen
(teilweise wasserdurchlässig)
Einbauweise 15 Anlage 2 EBV

Ungebundene Deckschichten
(wasserdurchlässig)

Einbauweise 13 Anlage 2 EBV

keine Einbaubeschränkung
§ 19 (2) Nr. 2 EBV BM0 BM0 BM0 BM0

   ≥ 0,60 bis 1,50 m
a) ≥ 1,00 bis 1,50 m
zusätzlich zu BM-0

RC1, RC2a), RC3a) RC1 RC1 RC1

BM0* BM0* BM0* BM0*

BMF1, BMF2a), BMF3a) – – –
> 1,50 m
zusätzlich zu BM-0 
und BM-O*

Bodenartunabhängig Lehm, Schluff, Ton Sand Lehm, Schluff, Ton Sand Lehm, Schluff, Ton Sand

RC1, RC2, RC3 RC1, RC2 RC1 RC1, RC2 RC1, RC2 RC1, RC2 RC1

BMF1, BMF2, BMF3
BMF1, 
BMF2, 
BMF3

BMF1, 
BMF2

BMF1, 
BMF2, 
BMF3

BMF1, 
BMF2

BMF1, 
BMF2, BMF1

a)  MEB der Materialklassen RC-2, RC-3, BM-F2 und BM-F3 dürfen erst bei einem Abstand zu GWmax. von 1,00 bis 1,50 m eingebaut werden.

Innerhalb von Wasserschutzgebieten
Einbau nachfolgender MEB möglich, sofern ein zulässiger Belastungsgrad nach EBV ermittelt wurde:

Abstand zu GWmax./
Oberflächen

Gebundene Deck schichten 
Bitumen/Beton 

(wasserundurchlässig)
Einbauweise 4 Anlage 2 EBV

Plattenbeläge
(teilweise wasserdurchlässig)
Einbauweise 14 Anlage 2 EBV

Pflasterflächen
(teilweise wasserdurchlässig)
Einbauweise 15 Anlage 2 EBV

Ungebundene Deckschichten
(wasserdurchlässig)

Einbauweise 13 Anlage 2 EBV

WSG Zone I Kein Einbau von MEB Kein Einbau von MEB Kein Einbau von MEB Kein Einbau von MEB

WSG Zone II, HSG II > 1,50 m BM0 BM0 BM0 BM0

WSG Zone III A, 
HSG III > 1,50 m
zusätzlich zu BM-0

Bodenartunabhängig Lehm, Schluff, Ton Sand Lehm, Schluff, Ton Sand Lehm, Schluff, Ton Sand

RC1 RC1 RC1 RC1, RC2 RC1 RC1 RC1

BM0* BM0* BM0* BM0*

BMF1 BMF1, 
BMF2 – BMF1, 

BMF2 – BMF1 –

WSG Zone III B,
HSG IV > 1,50 m
zusätzlich zu BM-0

Bodenartunabhängig Lehm, Schluff, Ton Sand Lehm, Schluff, Ton Sand Lehm, Schluff, Ton Sand

RC1, RC2, RC3 RC1 RC1 RC1, RC2 RC1 RC1 RC1

BM0* BM0* BM0* BM0*

BMF1, BMF2, BMF3 BMF1, 
BMF2 – BMF1, 

BMF2 – BMF1 –

Wasservorrang gebiete  
> 1,50 m
zusätzlich zu BM-0

Bodenartunabhängig Lehm, Schluff, Ton Sand Lehm, Schluff, Ton Sand Lehm, Schluff, Ton Sand

RC1, RC2, RC3 RC1, RC2 RC1 RC1, RC2 RC1, RC2 RC1, RC2 RC1

BM0* BM0* BM0* BM0*

BMF1, BMF2, BMF3
BMF1, 
BMF2, 
BMF3

BMF1, 
BMF2

BMF1, 
BMF2, 
BMF3

BMF1, 
BMF2

BMF1, 
BMF2 BMF1

Grün = Einbau möglich Gelb = Einbau bedingt möglich (siehe Anlage 2 EBV) Rot = Einbau nicht möglich

Tabelle 2: Materialklassen für Einbauweisen außerhalb von Wasserschutzgebieten in Abhängigkeit des Abstands des MEB zu GWmax.

Tabelle 3: Materialklassen für Einbauweisen innerhalb von Wasserschutzgebieten in Abhängigkeit des Abstands des MEB zu GWmax
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Verwendete Einbautabellen für MEB gemäß Anlage 2 EBV:
Tabelle 1:  Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1) 
Tabelle 2:  Recycling-Baustoff der Klasse 2 (RC-2) 
Tabelle 3:  Recycling Baustoff der Klasse 3 (RC-3) 
Tabelle 5:  Bodenmaterial der Klassen 0* (BM-0*), F0* (BM-F0*) 
 Baggergut der Klassen 0* (BG-0*), F0* (BGF0*) 

Betrachtete Einbauweisen für MEB gemäß Anlage 2 EBV:
Einbauweise 4:  Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräben unter 
 gebundener Deckschicht 
Einbauweise 13:  Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräben unter  
 Deckschicht ohne Bindemittel 
Einbauweise 14:  Bauweisen 13 unter Plattenbelägen 
Einbauweise 15:  Bauweisen 13 unter Pflaster 

Tabelle 6:  Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1), Baggergut der Klasse F1 (BG-F1) 
Tabelle 7:  Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2), Baggergut der Klasse F2 (BG-F2) 
Tabelle 8:  Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3), Baggergut der Klasse F3 (BG-F3)

Revision 1
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Übersicht nach Einbaumaterial
Einbau nachfolgender MEB möglich, sofern ein zulässiger Belastungsgrad nach EBV ermittelt wurde:

Einbauweise: Asphalt/Bedondecke (gebundene Deckschicht) auf Schottertragschicht
(Einbauweise 4 Anlage 2 EBV)

MEB außerhalb WSG Wasservorrang
gebiet

WSG III B
HSG IV

WSG III A
HSG III

WSG II WSG I

BM0 ab 0,00 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m  -
BM0* ≥ 0,60 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m  -  -
BMF1 ≥ 0,60 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m  -  -
BMF2 ≥ 1,00 m > 1,50 m > 1,50 m  -  -  -
BMF3 ≥ 1,00 m > 1,50 m > 1,50 m  -  -  -
RC1 ≥ 0,60 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m  -  -
RC2 ≥ 1,00 m > 1,50 m > 1,50 m  -  -  -
RC3 ≥ 1,00 m > 1,50 m > 1,50 m  -  -  -

Einbauweise: Pflaster (teilweise wasserdurchlässig) auf Schottertragschicht 
(Einbauweise 15 Anlage 2 EBV, jeweils zulässige Belastungsgrade sind einzuhalten)

MEB außerhalb 
WSG

außerhalb 
WSG

Wasservor 
ranggebiet

Wasservor 
ranggebiet

WSG III B 
HSG IV

WSG III B 
HSG IV

WSG III A 
HSG III

WSG III A 
HSG III

WSG II WSG I

Lehm/Schluff/Ton Sand Lehm/Schluff/Ton Sand Lehm/Schluff/Ton Sand Lehm/Schluff/Ton Sand

BM0 ab 0,00 m ab 0,00 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m  -
BM0* ≥ 0,60 m ≥ 0,60 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m  -  -
BMF1 > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m  - > 1,50 m  -  -  -
BMF2 > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m  - > 1,50 m  -  -  -
BMF3 > 1,50 m  - > 1,50 m  -  -  -  -  -  -  -
RC1 ≥ 0,60–1,50 m > 1,50 m ≥ 0,60–1,50 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m  -  -
RC2 > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m - > 1,50 m -  -  -
RC3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Einbauweise: Plattenbeläge (teilweise wasserdurchlässig) auf Schottertragschicht
(Einbauweise 14 Anlage 2 EBV, jeweils zulässige Belastungsgrade sind einzuhalten)

MEB außerhalb 
WSG

außerhalb 
WSG

Wasservor 
ranggebiet

Wasservor 
ranggebiet

WSG III B 
HSG IV

WSG III B 
HSG IV

WSG III A 
HSG III

WSG III A 
HSG III

WSG II WSG I

Lehm/Schluff/Ton Sand Lehm/Schluff/Ton Sand Lehm/Schluff/Ton Sand Lehm/Schluff/Ton Sand

BM0 ab 0,00 m ab 0,00 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m  -
BM0* ≥ 0,60 m ≥ 0,60 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m  -  -
BMF1 > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m  - > 1,50 m  -  -  -
BMF2 > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m  - > 1,50 m  -  -  -
BMF3 > 1,50 m  - > 1,50 m  -  -  -  -  -  -  -
RC1 ≥ 0,60–1,50 m > 1,50 m ≥ 0,60 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m  -  -
RC2 > 1,50 m  - > 1,50 m  -  -  -  -  -  -  -
RC3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Einbauweise: ungebundene Deckschichten (wasserdurchlässig)
(Einbauweise 14 Anlage 2 EBV, jeweils zulässige Belastungsgrade sind einzuhalten)

MEB außerhalb 
WSG

außerhalb 
WSG

Wasservor 
ranggebiet

Wasservor 
ranggebiet

WSG III B 
HSG IV

WSG III B 
HSG IV

WSG III A 
HSG III

WSG III A 
HSG III

WSG II WSG I

Lehm/Schluff/Ton Sand Lehm/Schluff/Ton Sand Lehm/Schluff/Ton Sand Lehm/Schluff/Ton Sand

BM0 ab 0,00 m ab 0,00 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m  -
BM0* ≥ 0,60 m ≥ 0,60 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m  -  -
BMF1 > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m  - > 1,50 m  -  -  -
BMF2 > 1,50 m  - > 1,50 m - -  - -  -  -  -
BMF3 -  - -  -  -  -  -  -  -  -
RC1 ≥ 0,60–1,50 m > 1,50 m ≥ 0,60 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m  -  -
RC2 > 1,50 m  - > 1,50 m  -  -  -  -  -  -  -
RC3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Tabelle 4: Einbaubeispiele von mineralischen Ersatzbaustoffen für unterschiedliche Einbauweisen gemäß EBV Anlage 2

Einbau möglich

Einbau bedingt möglich

Einbau nicht möglich
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